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Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006, 
Art. 27 Abs. 2 KAG 

 
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities 

 
Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts 

der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" 
 
 
 
 

Swiss Life Asset Management AG, Zürich, als Fondsleitung, und UBS Switzerland AG, Zürich, als 
Depotbank, beabsichtigen gemäss Art. 27 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 
23. Juni 2006 (KAG) die nachfolgend erwähnten Änderungen im Fondsvertrag des oben aufgeführten 
Anlagefonds vorzunehmen. Die vorgesehenen Änderungen betreffen insbesondere die Einschränkung 
des Anlegerkreises der Anteilsklasse I-A1. Daneben werden Anpassungen formeller Art vorgenommen. 
 
Die Anleger des oben erwähnten Anlagefonds werden hiermit über die nachfolgenden Änderungen des 
Fondsvertrages informiert: 
 
§ 6 Anteile und Anteilsklassen 
Der Anlegerkreis der Anteilsklasse I-A1 wird insoweit eingeschränkt, als qualifizierte Anleger gemäss 
Art. 10 Abs. 3ter KAG ausgeschlossen werden. Die Definition der Anteilsklasse I-A1 in § 6 Ziff. 4 lautet 
nunmehr wie folgt: "Anteilsklasse I-A1: Anteile der Anteilsklasse I-A1 stehen ausschliesslich 
qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 4 
FIDLEG offen, welche mit der Swiss Life Asset Management AG oder mit einer anderen zur Swiss Life-
Gruppe gehörenden Unternehmung einen Vermögensverwaltungsvertrag oder einen anderen 
entgeltlichen Finanzdienstleistungsvertrag abgeschlossen haben. Ausgeschlossen sind qualifizierte 
Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG. Nicht für diese Anteilsklasse qualifiziert ist der Umbrella-Fonds 
"Swiss Life Funds III (CH)" mit seinen Teilvermögen." 
 
 

*** 
 
 
In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 der Verordnung über 
die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und 
Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht FINMA auf die Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 lit. a - g KKV erstreckt. 
 
Dieser Publikationstext wird am 10. Juni 2024 auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG 
(www.swissfunddata.ch) veröffentlicht. 
 
Anleger, welche gegen die vorgesehenen Änderungen des Fondsvertrags Einwendung erheben wollen, 
müssen dies innert 30 Tagen seit der Publikation gegenüber der Aufsichtsbehörde (Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern) geltend machen (Art. 27 Abs. 3 KAG). Den 
bestehenden Anlegern steht zudem das Recht zu, die Auszahlung ihrer Anteile zu verlangen. 
 
Die Vertragsänderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die 
Basisinformationsblätter (PRIIPs KID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können bei der 
Fondsleitung, der Depotbank und jedem Vertreiber kostenlos bezogen werden. 
 
Zürich, 10. Juni 2024 
 
Die Fondsleitung 
Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich 
 
Die Depotbank 
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich 


